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Öffentliche Bekanntgabe nach § 41 Abs. 4 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) 
vom 1. Dezember 2014 (GVBl. S. 685) i.d.g.g.F. des Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamtes des Kyffhäuserkreises 
 
Bekämpfung der Geflügelpest  
Festlegung von Schutzmaßregeln gemäß Geflügelpest-Verordnung 

Aufgrund des am 06.01.2021 amtlich festgestellten Ausbruchs der Geflügelpest in Wipperdorf (Landkreis 
Nordhausen) erlässt nach Prüfung das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (VLÜA) des 
Kyffhäuserkreises folgende 

Allgemeinverfügung 
 
 

1. Es wird ein Beobachtungsgebiet festgelegt. Dieses Beobachtungsgebiet umfasst im 
Kyffhäuserkreis folgende Ortsteile: 

a. Friedrichsrode (Ortsteil der Gemeinde Helbedündorf) 
b. Kleinberndten (Ortsteil der Stadt Sondershausen) 
c. Straußberg (Ortsteil der Stadt Sondershausen) 

2. Diese Allgemeinverfügung ergeht unter dem Vorbehalt des Widerrufes und gilt bis auf Weiteres. 

3. Diese Allgemeinverfügung gilt an dem auf die ortsübliche Bekanntmachung folgenden Tag als 
bekannt gegeben.  

4. Die Verfügung ergeht kostenfrei. 

 
Begründung: 
  
I.  
Am 06.01.2020 wurde der Ausbruch der Geflügelpest bei mehreren Vögeln in Wipperdorf, Landkreis 
Nordhausen amtlich festgestellt. 

 

Landratsamt Kyffhäuserkreis    Postfach 1165    99701 Sondershausen 

  

An alle Einwohner 
des Kyffhäuserkreises  
      
      
            

Amt  

 

Dienstgebäude  

 

Auskunft erteilt  

Telefon 

Telefax 

E-Mail 

Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt 

 

99706 Sondershausen 

Edmund-König-Straße 7 

Amtsleiter, Hr. Dr. Wolf 

03632 – 741 461 

03632 – 741 462 

vet@kyffhaeuser.de 



 
LANDRATSAMT 

KYFFHÄUSERKREIS           Seite 2 von 4 

Hausadresse    Telefon-Nr.: 03632 741-0  Bankverbindung    
Landratsamt Kyffhäuserkreis  Telefax-Nr.:  03632 741-135  IBAN:    DE58 8205 5000 3100 0059 28 
Markt 8    Internet: www.kyffhaeuser.de  SWIFT-BIC:  HELADEF1KYF  
99706 Sondershausen   E-Mail: landratsamt@kyffhaeuser.de 

II. 

Das VLÜA des Kyffhäuserkreises ist sachlich und örtlich für den Vollzug der Geflügelpest-Verordnung 
zuständig. Die sachliche Zuständigkeit richtet sich nach den Vorgaben von § 1 Absatz 2 des Thüringer 
Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz (ThürTierGesG). Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich 
aus § 3 Abs.1 Nr. 2 des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes (ThürVwVfG).  

Ist die Geflügelpest bei einem gehaltenen Vogel amtlich festgestellt, so legt die zuständige Behörde 
gemäß § 21 Abs. 1 der Geflügelpest-Verordnung ein Gebiet um den Seuchenbestand mit einem Radius 
von mindestens drei Kilometern als Sperrbezirk fest. 

Ist Geflügelpest bei einem gehaltenen Vogel amtlich festgestellt, legt die zuständige Behörde gemäß § 27 
Abs. 1 Geflügelpest-Verordnung weiterhin um den Sperrbezirk herum ein Beobachtungsgebiet fest. Der 
Radius von Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet zusammen beträgt mindestens zehn Kilometer. 

Ist die Geflügelpest bei einem gehaltenen Vogel amtlich festgestellt, kann die zuständige Behörde gemäß 
§ 30 Abs. 1 Geflügelpest-Verordnung zusätzlich zu Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet eine 
Kontrollzone um den Seuchenbestand mit einem Radius von insgesamt höchstens 13 Kilometern 
festlegen, soweit dies zur Tierseuchenbekämpfung erforderlich ist. Die zuständige Behörde kann die 
Kontrollzone auf bestimmte Gebiete außerhalb des Radius von 13 Kilometern ausdehnen, soweit dies aus 
Gründen der Tierseuchenbekämpfung oder zur Durchführung von Rechtsakten der Europäischen 
Gemeinschaft oder der Europäischen Union auf dem Gebiet der Tierseuchenbekämpfung erforderlich ist. 

Bei der Gebietsfestlegung berücksichtigt die zuständige Behörde die Strukturen des Handels und der 
örtlichen Gegebenheiten, natürliche Grenzen, epidemiologische Erkenntnisse, ökologische Gegebenheiten, 
Überwachungsmöglichkeiten sowie das Vorhandensein von Schlachtstätten und Verarbeitungsbetrieben 
für Material der Kategorie 1 und 2 nach Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009. 

Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine hochansteckende Erkrankung, die durch ihre Übertragbarkeit 
auf Vögel verschiedenster Arten insbesondere die Nutzgeflügelbestände gefährdet. Um eine Verbreitung 
dieser Tierseuche wirksam zu verhindern, war es erforderlich, den Sperrbezirk, das Beobachtungsgebiet 
sowie die Kontrollzone in der unter Punkt 1, 2 und 3 dieser Verfügung genannten Größe festzulegen. Die 
Festlegung kleinerer Restriktionszonen kam im Interesse einer wirkungsvollen Seuchenbekämpfung nicht 
in Betracht. 

An dieser Stelle sind weitere sachliche Gründe für die genaue räumliche Festlegung des Sperrbezirks, des 
Beobachtungsgebietes und der Kontrollzone aufzuführen. Die Festlegung der Grenzen sowie weitere, bei 
der Entscheidung berücksichtigte, Faktoren sind zu beschreiben. Die Ermessensentscheidung „Festlegung 
einer Kontrollzone“ ist zu begründen. 

Bei der aviären Influenza (Geflügelpest) handelt es sich um eine hochansteckende Tierseuche mit 
schneller Ausbreitungstendenz. Der Ausbruch der Tierseuche ist mit hohen wirtschaftlichen Verlusten und 
Handelssanktionen verbunden. Diese Einschränkungen und Verluste entstehen nicht nur den betroffenen 
Betrieben selbst, sondern betreffen auch die Bürger und Betriebe im Umkreis des Ausbruchsortes. Die 
aviäre Influenza verfügt zudem über zoonotisches Potential. Die Übertragung der Tierseuche auf den 
Menschen kann nicht ausgeschlossen werden. 

Daher muss die Ausbreitung der aviären Influenza zum Schutz der Tiergesundheit, der 
landwirtschaftlichen Betriebe und der menschlichen Gesundheit wirksam unterbunden werden. Die 
Maßnahmen zum Schutz vor einer Verschleppung der Seuche müssen, um wirksam die Ausbreitung der 
Tierseuche zu verhindern, sofort ergriffen werden. 
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Der Ausbruch der Geflügelpest wurde durch das Ergebnis einer durchgeführten Laboruntersuchung bei 
mehreren gehaltenen Vögeln nachgewiesen. Eine Infektion weiterer Tiere kann nicht ausgeschlossen 
werden, weshalb Schutzmaßregeln durch die zuständige Überwachungsbehörde anzuordnen sind. Um eine 
Verbreitung dieser Krankheit wirksam zu verhindern, ist es erforderlich, die in den Ziffern 1, 2 und 3 
dieser Verfügung genannten Restriktionszonen festzulegen.  

Gemäß § 37 TierGesG hat die Anfechtung bestimmter Anordnungen zum Zwecke der 
Tierseuchenbekämpfung keine aufschiebende Wirkung. 

Die in diesem Bescheid getroffenen Anordnungen sind verhältnismäßig und geeignet um den Zweck zu 
erreichen. Ein milderes Mittel steht nicht zur Verfügung. 

Um die jeweils aktuelle Tierseuchenlage berücksichtigen zu können, bleibt der Widerruf der 
Allgemeinverfügung gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 3 ThürVwVfG vorbehalten. 
 
Entsprechend § 41 Abs. 4 Sätze 3 und 4 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) gilt die 
Allgemeinverfügung zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer 
Allgemeinverfügung kann ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung 
folgende Tag, bestimmt werden. Von dieser Ermächtigung wurde Gebrauch gemacht, da die 
tierseuchenrechtliche Anordnung keinen Aufschub duldet.  

Diese Allgemeinverfügung wird auf der Grundlage des § 41 Abs. 3 Satz 2 ThürVwVfG öffentlich bekannt 
gegeben. Dabei war zu berücksichtigen, dass der Adressatenkreis so groß ist, dass er, bezogen auf Zeit 
und Zweck der Regelung, vernünftigerweise nicht in Form einer Einzelbekanntgabe angesprochen werden 
kann. 

Von einer Anhörung wurde gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 4 ThürVwVfG abgesehen. lm Rahmen der 
Ermessensentscheidung war zu berücksichtigen, dass bei der vorliegenden Sachlage die Anhörung der 
Betroffenen nicht zu einer anderen Beurteilung der Dinge geführt hätte. 

Die Kostenentscheidung ergeht nach § 28 des ThürTierGesG. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch beim Landratsamt 
Kyffhäuserkreis erhoben werden. Der Widerspruch kann 
 
1. schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706  
    Sondershausen, 
2. durch DE-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem DE-Mail-Gesetz an 
landratsamt@kyffhaeuser.de-mail.de erhoben werden. 
 
Hinweis: Durch einfache E-Mail kann nicht formgerecht Widerspruch erhoben werden!           
 
 
 
Dr. Wolf 
Amtsleiter des Veterinär-  
und Lebensmittelüberwachungsamtes 
des Kyffhäuserkreises  
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Hinweise: 
 
Vorgenannte Festlegungen gelten für alle betroffenen Personen. Besondere Regelungen betreffen darüber 
hinaus alle Halter von Geflügel oder in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln. Die Sperrmaßnahmen nach 
den §§ 21, 27 und 30 der Geflügelpest-Verordnung für das gefährdete Gebiet sind von den Vogelhaltern 
einzuhalten, ohne dass es einer zusätzlichen Konkretisierung durch einen Verwaltungsakt bedarf, da diese 
bereits per Gesetz vorgeschrieben sind. Die Einhaltung dieser Vorschriften dürfte daher auch in Ihrem 
Interesse liegen.  
 

Im Beobachtungsgebiet gilt folgendes:  

 
1. Gehaltene Vögel, frisches Fleisch von Geflügel und Federwild, Eier sowie von Geflügel und 

Federwild stammende sonstige Erzeugnisse sowie tierische Nebenprodukte von Geflügel dürfen 
weder in einen noch aus einem Bestand verbracht werden. 

2. In jedem Geflügelbestand hat der Tierhalter sicherzustellen, dass  
a) die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden Personen nur mit 

betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung betreten werden und dass diese 
Personen die Schutz- oder Einwegschutzkleidung nach Verlassen des Stalles oder sonstigen 
Standorts des Geflügels unverzüglich ablegen, 

b) Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und desinfiziert und 
Einwegschutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird. 

3. Gehaltene Vögel zur Aufstockung des Wildvogelbestands dürfen nicht frei gelassen werden. 
4. Die Durchführung von Geflügelausstellungen, Geflügelmärkten oder Veranstaltungen ähnlicher 

Art ist verboten. 
5. Transportfahrzeuge und Behälter, mit denen gehaltene Vögel, frisches Fleisch von Geflügel, 

tierische Nebenprodukte von Geflügel, Futtermittel oder sonstige Materialien, die Träger des 
hochpathogenen aviären Influenzavirus sein können, befördert worden sind, sowie Fahrzeuge, mit 
denen ein Bestand mit gehaltenen Vögeln befahren worden ist, sind unverzüglich nach jeder 
Beförderung nach näherer Anweisung der zuständigen Behörde zu reinigen und zu desinfizieren. 

6. Die zuständige Behörde kann für das im Beobachtungsgebiet gehaltene Geflügel sowie für 
gehaltene Vögel anderer Arten die Haltung in geschlossenen Ställen oder unter einer 
Schutzvorrichtung anordnen.  

 
 
Das zuständige Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt kann auf der Grundlage der 
Vorgaben der Geflügelpest- Verordnung bestimmte Ausnahmen von den oben aufgeführten 
Reglungen zulassen. Diese sind beim zuständigen VLÜA schriftlich zu beantragen. 
 
 
Widerspruch und Anfechtungsklage haben gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO keine aufschiebende Wirkung. 
Dies bedeutet, dass die Anordnungen befolgt werden müssen, auch wenn ein Rechtsbehelf eingelegt wird.  
 
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnungen stellen Ordnungswidrigkeiten im Sinne von § 32 Abs. 2 
Nr. 3 i.V.m. Abs. 3 des TierGesG dar. Diese können mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 30.000 € 
geahndet werden.   
 
 


